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Die vorliegende Broschüre der Arbeiterkammer Wien soll Mietern einen 
Überblick über ihre wesentlichsten Rechte und Pflichten geben und über 
die Rechte und Pflichten des Vermieters informieren. Sie finden darin 
auch wichtige Hinweise, worauf Sie beim Abschluss des Mietvertrages 
achten sollten. 
Wir haben versucht die komplexe Materie für Sie in verständlicher Form 
aufzuarbeiten und hoffen, bei der Lösung von Wohnproblemen helfen 
zu können. Trotz des Umfangs dieser Broschüre ist es aber natürlich 
nicht möglich, alle auftauchenden Fragen abschließend zu behandeln. 
Eine persönliche Beratung im Einzelfall und bei speziellen Fragen kann 
dadurch nicht ersetzt werden. Für diesen Fall wird auf die Beratungs-
stellen im Anhang verwiesen. 
Die Schutzvorschriften für Mieter müssen verbessert werden. Dies ist 
auch ein wichtiges Ziel der Tätigkeit der Arbeiterkammer. Wir werden 
uns deshalb auch weiterhin für die Rechte der Mieter einsetzen. Dazu 
zählen insbesondere der Kündigungsschutz, die gesetzliche Einführung 
klarer Mietzinsobergrenzen und der Schutz vor ungerechtfertigten 
Mieterhöhungen. 
 



4 

INHALTSVERZEICHNIS 
Abkürzungs- und Begriffserklärungen..........................................  7 

Grundsätzliches zur Miete einer Wohnung...................................  10 
Was bedeutet Miete?.........................................................................  10 
Abgrenzung der Miete zu anderen Wohnformen ..............................  10 
 Familienrechtliches Wohnverhältnis..........................................  10 
 Das Wohnrecht (Wohnungsgebrauchsrecht) ............................  14 
 Das Prekarium...........................................................................  16 
 Das Pachtverhältnis...................................................................  17 

Rechtliche Grundlagen für die Miete einer Wohnung..................  21 
Typen von Mietwohnungen/Mietverhältnissen ..................................  22 

Wohnungen/Mietverhältnisse Typ I – Keine Anwendung des  
MRG ..........................................................................................  23 
Wohnungen/Mietverhältnisse Typ II – Nur teilweise  
Anwendung des MRG ...............................................................  25 
Wohnungen/Mietverhältnisse Typ III – Volle Anwendung des  
MRG ..........................................................................................  27 

 Sonderfall „Genossenschaftswohnungen“ ................................  27 
 Sonderfall Autoabstellplatz/Garage...........................................  28 

Was ist Hauptmiete – Was ist Untermiete.....................................  29 
 Recht des Hauptmieters zur Untervermietung ..........................  30 

Der Mietvertrag ................................................................................  34 
Mietvertragsfallen ..............................................................................  36 
 Mietvertragsformulare................................................................  43 

Kosten zu Beginn des Mietverhältnisses......................................  45 
Ablöse................................................................................................  45 
 Verbotene Ablöse......................................................................  45 
 Berechtigte Investitions- und Möbelablösen .............................  47 
Mietzinsvorauszahlung ......................................................................  49 
Kaution...............................................................................................  50 
Entgelt für den Verzicht auf Kündigungsgründe................................  51 
Kosten der Vergebührung des Mietvertrages....................................  51 
Mietvertragserrichtungskosten (Bearbeitungshonorar) .....................  52 

Der Mietzins – Das laufende Entgelt bei Mietwohnungen...........  54 
Was versteht man unter dem Mietzins? ............................................  54 
 Pauschalmietzins.......................................................................  55 

Der Hauptmietzins ...........................................................................  57 
 Die Ausstattungskategorie nach dem MRG..............................  57 



5 

Beschränkungen des Hauptmietzinses nach dem MRG................... 59 
Angemessener Hauptmietzins........................................................... 60 
Kategoriemietzins .............................................................................. 63 
Richtwertmietzins............................................................................... 63 
 Der Richtwert ............................................................................. 63 
 Zuschläge und Abstriche zum Richtwert ................................... 64 
 Die einzelnen Zuschläge und Abstriche in Wien....................... 67 
 Rechtsprechung zum Richtwertmietzins ................................... 70 
Befristungsabschlag – Niedrigerer Hauptmietzins bei befristeten 
Verträgen ........................................................................................... 72 
Mietzins aufgrund förderungsrechtlicher Bestimmungen .................. 73 
Beschränkungen des Hauptmietzinses bei älteren Mietverträge ...... 74 
Die Hauptmietzinsabrechung............................................................. 76 
Der Mietzins für mitvermietete Einrichtungsgegenstände ................. 77 

Erhöhung des Hauptmietzinses bei laufenden Verträgen........... 78 
Vertragliche Vereinbarung einer Wertsicherung („Indexklausel“)  
nach dem MRG.................................................................................. 79 

Geltendmachung der Wertsicherung (Hauptmietzinserhöhung)  
durch den Vermieter .................................................................. 81 

Hauptmietzinserhöhung in einem Verfahren gemäß § 18 MRG ....... 84 
Anhebung des Hauptmietzinses gemäß § 45 MRG (früher:  
Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag – EVB)................................. 85 

Mietzinsüberprüfung vor der Schlichtungsstelle (vor Gericht) .. 88 
 a) Überprüfung/Bestreitung einer Hauptmietzinsvereinbarung . 88 

b) Überprüfung/Bestreitung der Geltendmachung einer Wert- 
sicherung ................................................................................... 90 

Der Untermietzins ............................................................................ 94 

Betriebskosten................................................................................. 96 

Rechte des Mieters .......................................................................... 101 
Pflichten des Vermieters/Rechte des Mieters nach § 1096 ABGB.... 101 
Pflichten des Vermieters/Rechte des Mieters gemäß dem MRG...... 106 
 Erhaltungspflicht des Vermieters nach § 3 MRG ...................... 106 
 Verbesserung des Hauses ........................................................ 110 
 Recht des Mieters zur Veränderung der Wohnung (§ 9 MRG) . 111 
 Recht des Mieters auf Zumietung der Nachbarwohnung.......... 114 
 Abtretung der Mietrechte an nahe Verwandte (§ 12 MRG)....... 115 
 Mietrechtseintritt beim Tod des Mieters (§ 14 MRG)................. 117 
 Hauptmietzins bei Mietrechtsabtretung oder Mietrechtseintritt . 119 



6 

 Vertragliches Weitergaberecht ..................................................  120 
 Vorschlagsrecht (Präsentationsrecht) .......................................  123 
 Wohnungstausch (§ 13 MRG)...................................................  123 

Pflichten des Mieters.......................................................................  125 
Erhaltungspflichten des Mieters ........................................................  125 
Duldungspflichten des Mieters (§ 8 Abs 2 MRG) ..............................  126 
 Entschädigungsrecht des Mieters (§ 8 Abs 3 MRG) .................  127 

Mietrecht im Scheidungsfall...........................................................  128 

Mietrecht und Lebensgefährten .....................................................  130 

Befristete Mietverträge....................................................................  133 
Vorzeitige Kündigung des befristeten Mietverhältnisses durch  
den Mieter..................................................................................  134 

 Verlängerung des befristeten Mietverhältnisses .......................  137 
Vertraglich vereinbarter Kündigungsverzicht des Mieters bei  
einem unbefristeten Mietvertrag ........................................................  140 

Die Beendigung des Mietverhältnisses.........................................  142 
Zeitablauf ...........................................................................................  142 
Einvernehmliche Beendigung des Mietverhältnisses ........................  143 
Kündigung durch den Mieter oder den Vermieter .............................  143 

Die gesetzlichen Kündigungsgründe, die ein Vermieter  
geltend machen kann ................................................................  144 

 Kündigungsverfahren ................................................................  146 
Sofortige Vertragsauflösung durch den Mieter..................................  147 
Sofortige Vertragsauflösung durch den Vermieter ............................  147 
Räumungsklage.................................................................................  148 
Räumungsexekution..........................................................................  149 

Investitionsersatz für den Mieter bei Beendigung des 
Mietverhältnisses.............................................................................  150 
Investitionsersatzanspruch nach § 1097 ABGB ................................  155 

Die Rückstellung des Mietgegenstandes......................................  158 

Rechtsdurchsetzung in mietrechtlichen Angelegenheiten.........  162 
Das Außerstreitverfahren ..................................................................  162 

Anhang .............................................................................................  166 
Wiener Schlichtungsstellen in Mietsachen (MA 16) ..........................  166 
Beratungsstellen und Mieterorganisationen ......................................  167 
Informationsbroschüren der AK-Wien ...............................................  168 
Stichwortverzeichnis ..........................................................................  169 

Beratungsangebot zum Thema Wohn- u. Mietrecht in Salzburg ......  166
Informationsbroschüren der AK Salzburg..........................................  167



7 

ABKÜRZUNGS- UND BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 

ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) 
Dieses wichtigste Gesetzbuch aus dem Privatrechtsbereich enthält 
unter anderem die grundlegenden Regelungen über den Abschluss von 
Verträgen, sowie in den §§ 1090–1121 auch Vorschriften über den 
Mietvertrag (dort als Bestandvertrag bezeichnet). 
Fast alle im ABGB enthaltenen gesetzlichen Bestimmungen und Rechte 
der Mieter sind „dispositiv“ oder „nicht zwingend“. Das heißt, dass im 
individuellen Einzelmietvertrag etwas anderes vereinbart werden kann, 
als im Gesetz vorgesehen ist. Wenn ein Mieter dies akzeptiert und den 
Vertrag so unterschreibt, können dabei viele der im Gesetz (ABGB) 
genannten Rechte der Mieter auch vertraglich verschlechtert werden. 

MRG (Mietrechtsgesetz) 
Das Mietrechtsgesetz stammt aus dem Jahr 1981; es wurde seither 
mehrmals, zuletzt mit Wirksamkeit 1.1. 2002 novelliert (= abgeändert). 
Die meisten Mietverhältnisse unterliegen zumindest teilweise diesem 
Gesetz. 
Das Mietrechtsgesetz ändert einige mietrechtliche Vorschriften des 
ABGB zugunsten der Mieter ab. Die Regelungen des MRG sind „relativ 
zwingend“. Das heißt, dass im Mietvertrag von diesen Gesetzesbestim-
mungen zum Nachteil der Mieter NICHT abgewichen werden darf, wohl 
aber zum Vorteil. Sind in einem Mietvertrag dennoch Bestimmungen 
enthalten, die zum Nachteil des Mieters vom MRG abweichen, dann 
sind sie nichtig. Solche Vertragsvereinbarungen gelten einfach nicht, 
der Vermieter kann sich nicht darauf berufen.  

RichtWG (Richtwertgesetz) 
Mit diesem Gesetz wurde die Grundlage für die Ermittlung und Verlaut-
barung der „Richtwerte“ geschaffen. Die Richtwerte sind je nach Bun-
desland unterschiedlich hoch. 
Der jeweilige im Bundesland geltende Richtwert ist für viele (aber nicht 
alle!) Mietverhältnisse die Ausgangsbasis für die gesetzliche Ober-
grenze des Hauptmietzinses, für den sogenannten Richtwertmietzins. 

Der Richtwertmietzins 
ist eine der im MRG genannten gesetzlichen Obergrenzen für den 
Hauptmietzins (Nettomietzins). Der Richtwertmietzins errechnet sich 
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aus dem Richtwert des jeweiligen Bundeslandes und einer Reihe von 
möglichen Zu- und Abschlägen, je nach den Umständen des Einzelfalls. 

WGG (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) 
Das WGG ist eine Art „Spezialmietrecht“ für „Genossenschaftswoh-
nungen“, wenn man also ein Miet- oder Nutzungsverhältnis mit einer 
gemeinnützigen Bauvereinigung (GBV) hat.  
Das WGG enthält einerseits Regelungen, welche die gemeinnützigen 
Bauvereinigungen selbst betreffen (also die Anerkennung einer Bauver-
einigung als gemeinnützig, ihre Organisation, etc), und andererseits 
Bestimmungen, welche die Rechte und Pflichten zwischen der gemein-
nützigen Bauvereinigung und den Mietern regeln. Insbesondere enthält 
das WGG eigene Regelungen über die Mietzinsbildung. 
Das WGG bestimmt aber auch, inwieweit das Mietrechtsgesetz (MRG) 
auf Miet- und Nutzungsverhältnisse mit Gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen anzuwenden ist. Auch wenn man also ein Mietverhältnis mit einer 
gemeinnützigen Bauvereinigung hat, sind – neben den vorrangigen 
Bestimmungen des WGG – viele Bestimmungen des MRG anwendbar. 
Auf Mietverhältnisse mit gemeinnützigen Bauvereinigungen wird in einer 
eigenen Beratungsbroschüre der Arbeiterkammer Wien „Wohnrecht 
für Mieter von Genossenschaftswohnungen“ eingegangen. Eine neu 
überarbeitete Auflage dieser Broschüre erscheint im Herbst 2004. 

GBV (Gemeinnützige Bauvereinigung) 
Eine Firma, die Wohnungen errichtet und vermietet, wird nur dann zu 
einer „Gemeinnützigen Bauvereinigung“, wenn ihr der Status der 
Gemeinnützigkeit mittels Bescheid der Landesregierung zuerkannt wird. 
Meistens wird im täglichen Sprachgebrauch jede gemeinnützige Bau-
vereinigung einfach als „Genossenschaft“ bezeichnet. Das ist aber 
juristisch nicht korrekt. Eine gemeinnützige Bauvereinigung kann 
nämlich in der Rechtsform einer Genossenschaft, aber auch einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GesmbH) oder einer Aktienge-
sellschaft (AG) organisiert sein.  
Jede gemeinnützige Bauvereinigung – unabhängig davon, ob sie eine 
Genossenschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GesmbH) 
oder einer Aktiengesellschaft (AG) ist – unterliegt im Unterschied zu 
privaten (= nicht gemeinnützigen) Bauträgern dem Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetz (WGG). Wenn gemeinnützige Bauvereinigungen zum 
Wohnungsbau öffentliche Förderungsmittel verwenden, dann unterlie-
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gen sie noch zusätzlich den Wohnbauförderungsvorschriften. Diese sind 
je nach Bundesland unterschiedlich. 
Wenn private Bauträger, die keine gemeinnützigen Bauvereinigungen 
sind, geförderte Mietwohnungen bauen, unterliegen sie den – je nach 
Bundesland unterschiedlichen – Wohnbauförderungsvorschriften (die 
manche Bestimmungen des WGG übernommen haben) und dem 
Mietrechtsgesetz.  

Genossenschaftswohnung 
Der umgangsprachliche Ausdruck „Genossenschaftswohnung“ bezeich-
net eine Wohnung, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung in 
Miete (bzw zur Nutzung oder zum Gebrauch) an Mieter (bzw Nutzungs-
berechtigte) überlassen wird. Im Prinzip ist diese Wohnung also auch 
einfach eine Mietwohnung, mit einem speziellen Vermieter, nämlich 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung. 

HeizKG (Heizkostenabrechnungsgesetz) 
Dieses Gesetz regelt die Verteilung der Heizkosten bei gemeinsamen 
Wärmeversorgungsanlagen (Zentralheizung, Fernwärme). 

Schlichtungsstellen 
Dies sind Verwaltungsbehörden, die in einigen Gemeinden (Wien, 
Salzburg, Linz, Innsbruck, Klagenfurt, Graz, Leoben, Mürzzuschlag, 
St. Pölten, Stockerau, Neunkirchen) eingerichtet sind und für die 
meisten Streitigkeiten in Mietrechtsangelegenheiten zuständig sind. In 
diesen Gemeinden sind Anträge in vielen mietrechtlichen Angelegenhei-
ten zuerst dort einzubringen, ansonsten bei den Bezirksgerichten.  
Ist man mit der Entscheidung der Schlichtungsstelle nicht einverstan-
den, oder wenn das Verfahren dort bereits länger als drei Monate dauert 
und man nicht auf die Entscheidung der Schlichtungsstelle warten 
möchte, kann man das Bezirksgericht zur Entscheidung anrufen. 
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GRUNDSÄTZLICHES ZUR MIETE EINER WOHNUNG 

Was bedeutet Miete? 

Miete ist die Überlassung einer Sache zum Gebrauch (zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung) gegen Entgelt (Mietzins). Ein Mieter hat 
also das Recht, eine Sache gegen Bezahlung eines Mietzinses zu 
gebrauchen. Wird eine Wohnung vermietet, so sind die Räumlichkeiten 
(überwiegend) zum Wohnen zu gebrauchen. 
Grundlage für ein Mietverhältnis ist in der Regel ein mündlicher oder 
schriftlicher Mietvertrag. 
Bevor wir uns in den nachfolgenden Kapiteln nur der Wohnform Miete 
zuwenden, werden nachfolgend einige andere, mietähnliche Wohnfor-
men kurz dargestellt, die in der Praxis vielleicht etwas seltener vorkom-
men. Gerade aufgrund ihrer Besonderheiten kommt ihnen jedoch 
besondere Bedeutung zu. 
Unterscheidung und Abgrenzung anderer Wohnformen zur Miete sind 
notwendig, damit man in der Praxis nicht von falschen Voraussetzungen 
ausgeht. Manchen Wohnungsnutzern ist nämlich nicht immer eindeutig 
klar, ob sie Mieter sind, oder eine Wohnung/ein Haus aufgrund einer 
anderen Rechtsgrundlage nutzen. Damit können dann aber ganz 
andere Rechtsvorschriften anwendbar sein, als die Betroffenen anneh-
men. 
So kann etwa jemand der Meinung sein, er habe einen kündigungsge-
schützten Mietvertrag, in Wirklichkeit besteht jedoch nur ein – jederzeit 
frei widerrufbares – familienrechtliches Wohnverhältnis.  

Abgrenzung der Miete zu anderen Wohnformen 

Familienrechtliches Wohnverhältnis 
Vielfach gründen sich im täglichen Leben Wohnungsnutzungen darauf, 
dass von engen Familienangehörigen eine Wohnmöglichkeit zur 
Verfügung gestellt wird. Der Grund dafür liegt einfach in gewissen 
Sorgepflichten und/oder im Zusammengehörigkeitsgefühl unter nahen 
Angehörigen.  
Familienrechtliche Wohnverhältnisse äußern sich in der bloßen tatsäch-
lichen Zurverfügungstellung einer Wohnmöglichkeit und unter-
scheiden sich von Miet- oder anderen Verträgen durch das Fehlen einer 
vertraglichen Bindung.  
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Dass minderjährige Kinder in der Wohnung der Eltern wohnen (kön-
nen), ist eine Selbstverständlichkeit. Grundlage für dieses Wohnen ist 
aber kein Vertrag, sondern die Sorgepflicht der Eltern und der Unter-
haltsanspruch der nicht selbsterhaltungsfähigen Kinder. So lange 
diese Sorgepflichten bestehen, die Großjährigkeit und auch die Selbst-
erhaltungsfähigkeit noch nicht eingetreten sind, haben die Kinder das 
Recht, bei den Eltern zu wohnen. 
Wenn Großjährigkeit und auch Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes 
eintreten, kann der über die Wohnung Verfügungsberechtigte (ein 
Elternteil oder beide Eltern gemeinsam) die Zurverfügungstellung der 
Wohnmöglichkeit jederzeit frei widerrufen und das Kind auf Räumung 
klagen. 
 

 Beispiel: 
Aus der Rechtsprechung: Zwischen Angehörigen einer Familie 
im engeren Sinn, so zwischen Ehegatten und deren Kindern, gib 
es im Hinblick auf bestehende Unterhaltsverpflichtungen famili-
enrechtliche Wohnverhältnisse. Derartige Wohnverhältnisse 
können nach Erlöschen der besonderen Verpflichtungen, also 
gegenüber einem volljährig und selbsterhaltungsfähig geworde-
nen Kind, jederzeit, nötigenfalls durch Räumungsklage beendet 
werden. Ein besonderer Kündigungsgrund oder Räumungs-
grund muss nicht behauptet oder nachgewiesen werden. 
Wenn bei einem Ehepaar nur der Mann Mieter der Wohnung ist, 
leitet sich das Wohnrecht seiner Ehegattin, die selbst nicht 
Mietvertragspartnerin geworden ist, auch nur aus ihrem familien-
rechtlichen Anspruch ab. Der Ehemann und alleinige Mieter der 
Wohnung kann alleine gegen ein volljähriges und selbsterhal-
tungsfähiges Kind, welches in der ehelichen Wohnung der Eltern 
lebt, mit einer Räumungsklage vorgehen; seine Ehegattin kann 
dies nicht verhindern. 

 
Mit volljährig gewordenen nahen Verwandten können familienrechtliche 
Wohnverhältnisse weiter bestehen, oder überhaupt erst neu begründet 
werden. 
 




